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Gebührentarif  zum  Reglement  der  Gemeinschaftsantennenanlage  der  Einwohnergemeinde

Hellsau

Einmalige  Gebühren Art.  1 Die  Anschlussgebühr  beträgt  gemäss  Art.  15  des  Reglements  der

Gemeinschaftsantennenanlage  einmalig  pro Liegenschaff  Fr. 400.00  und

pro Wohnung  Fr. 1 '300.00.

Wiederkehrende
Gebühren

Art.  2 Die Benützungsgebühr  beträgt  gemäss  Art.  15  des  Reglements  der

GemeinschaftsantennenanIage  pro Monat  Fr. 15.00  und  Wohnung

Art.  3 Die Gebühr  für  die Plombierung  beträgt  gemäss  Art. 15  des

Reglements  der  Gemeinschaftsantennenanlage  Fr. o.oo.

Inkraföreten Art.  41Der  Gebührentarif  zum  Reglement  der

Gemeinschaftsantennenanlage  tritt  auf  den  1. Januar  2026  in Kraft.

2 Mit  dem  Inkrafttreten  werden  alle  früheren  Vorschriffen,  insbesondere

der  Gebührentarif  vom  01.01.2025,  aufgehoben.

Der  Gebührentarif  wurde  vom  Gemeinderat  am 16. September  2025  genehmigt.
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